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verändert werden. Demgemäß wurde zunächst ein zusätzli
cher Ruhetag gewährt. Vom 1. November 1985 an wurde die 
Arbeitszeit für alle Verkäuferinnen neu geregelt. Es wurden 
Lösungen gefunden, durch die Überstundenarbeit zur Schicht
übergabe vermieden wurde.

Da die vor diesen Änderungen angefallenen Überstunden 
nicht bezahlt wurden, wandte sich die Klägerin an die Kon
fliktkommission, die den Antrag als unbegründet abwies.

Mit ihrer Klage beim Kreisgericht beantragte die Kläge
rin, den Beschluß der Konfliktkommission aufzuheben und 
die Verklagte zu verurteilen, 837,40 M netto Lohn nachzu
zahlen. Das Kreisgericht entschied entsprechend dem Klage
antrag.

Auf die Berufung der Verklagten wurde in der mündli
chen Verhandlung vor dem Bezirksgericht eine Einigung über 
die Zahlung von 650 M netto protokolliert. Nach Widerruf 
der Einigung durch die Verklagte hob das Bezirksgericht das 
Urteil des Kreisgerichts auf und verurteilte die Verklagte, 
an die Klägerin 64,20 M zu zahlen. Die weitergehende Forde
rung der Klägerin wurde abgewiesen.

Das Bezirksgericht sah die Forderung auf Überstunden
vergütung für 1982 bis 1984 als unbegründet an, da Über
stundenarbeit nicht angeordnet, nicht gefordert und auch 
nicht stillschweigend geduldet worden sei. Die im Ortstermin 
vom Kreisgericht getroffenen Feststellungen hätten keinen 
ausreichenden Nachweis für Überstundenarbeit der Klägerin 
erbracht. Es sei auch nicht rechtens, daß die Klägerin wegen 
arbeitsorganisatorischer Probleme auf Grund der Öffnungs
zeiten der Kantine, die teilweise mit dem Arbeitsbeginn oder 
-ende identisch waren, Überstunden geleistet habe. Daß ge
ringfügige Überlappungen bei der Schichtübergabe keinen 
Anspruch auf Vergütung von Überstunden begründeten, habe 
das Oberste Gericht bereits in einer früheren Entscheidung 
ausgeführt. Die Klägerin erkenne im übrigen seit dem 1. Juli 
1986 selbst an, daß zur Warenübergabe bzw. -Übernahme 
in der Kantine keine Überstundenarbeit erforderlich sei.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Präsidenten des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Das Kreisgericht hat den Sachverhalt, vor allem auch durch 
die Beweiserhebung am Arbeitsplatz der Klägerin während 
der Schichtübergabe, weitgehend geklärt. Danach steht fest, 
daß infolge mangelnder Arbeitsorganisation durch die Ver
klagte bis zur Änderung des Arbeitszeitplanes der Verkäufe
rinnen und der Öffnungszeiten der Kantine Überstundenar
beit, und zwar nicht nur durch die Klägerin, geleistet werden 
mußte. Bei der Bearbeitung der Eingabe der Klägerin an 
den Minister wurde gleiches festgestellt, denn anders ist die 
Festlegung, ab sofort einen Ruhetag als Ausgleich für die Ab
lösezeiten oder die entsprechende Vergütung zu gewähren, 
nicht zu verstehen. Auf Veranlassung des Ministers wurde 
zunächst ein Ausgleich für die bei der Schichtübergabe real 
erbrachten zusätzlichen Arbeitsleistungen geschaffen und 
danach die infolge mangelnder Arbeitsorganisation notwen
dige Überstundenarbeit beseitigt.

Die Klägerin erkennt die Wirksamkeit und Nützlichkeit 
der Maßnahmen an, mit denen die Überstundenarbeit über
flüssig wurde.

Daraus durfte das Bezirksgericht jedoch nicht herleiten, 
die Klägerin halte nunmehr auch die früher geleistete Über
stundenarbeit nicht für erforderlich. Die sachliche Anerken
nung tatsächlich vollzogener Änderungen bekräftigt vielmehr, 
daß die Probleme der Schichtübergabe und Schichtübernahme 
früher arbeitsorganisatorisch nicht gelöst waren.

Das Bemühen der Klägerin um eine korrekte Abrechnung 
der Warenumsätze und Verkaufserlöse bei Schichtwechsel im 
Interesse des Schutzes des sozialistischen Eigentums, das si
cher auch für die anderen Verkäuferinnen gilt, die unter 
gleichen Bedingungen gearbeitet haben, wird vom Bezirksge
richt in sein Gegenteil gekehrt, wenn die Leistung von Über
stunden infolge arbeitsorganisatorischer Probleme als nicht 
rechtens bezeichnet wird. Die Verklagte hat zwar im Verfah
ren vorgetragen, daß verschiedene Arbeiten nicht notwendig 
bei Schichtwechsel, sondern bereits im Verlaufe der Schicht 
hätten abgewickelt werden müssen, aber für geeignete ar
beitsorganisatorische Maßnahmen wurde erst gesorgt, als 
klar war, daß die Schichtübergabe nicht länger zu Lasten der 
Verkäuferinnen außerhalb ihrer Arbeitszeit und ohne Bezah
lung stattfinden durfte. Das Vorbringen der Verklagten, dem

das Bezirksgericht gefolgt ist, rückt einzelne unzweckmäßig 
in den Schichtablauf eingeordnete Arbeitsgänge in den Vor
dergrund, versucht dabei aber den Umfang der damals bei 
geöffneter Kantine von der abzulösenden zur ablösenden Ver
käuferin notwendig zu vollziehenden Übergabearbeiten zu 
bagatellisieren bzw. gar zu ignorieren. Dieses Vorgehen ist 
nicht geeignet, die präzise begründeten Forderungen der Klä
gerin zu entkräften. ,

Auch die Art, wie das Bezirksgericht mit den Beweisergeb
nissen umgeht, die das Kreisgericht unmittelbar am Arbeits
platz der Klägerin erzielt hat, widerspricht dem Gesetz. Im 
Berufungsverfahren wurden gar keine Beweise erhoben oder 
anderweite Sachfeststellungen getroffen, so daß die Schluß
folgerungen, zu denen das Kreisgericht nach Beobachtung des 
Schichtwechsels in der Kantine der Verklagten kam, nicht 
durch anderslautende Fakten widerlegt werden konnten. Das 
Bezirksgericht schloß sich vielmehr, nachdem es im vorange
gangenen Verhandlungstermin noch eine Einigung im Sinne 
der Klaggforderung für im Einklang mit dem Gesetz stehend 
angesehen und protokolliert hatte, voll dem Berufungsvor
bringen der Verklagten an. Wenn das Bezirksgericht der Mei
nung gewesen sein sollte, das Kreisgericht habe nicht sorg
fältig genug das Ausmaß des zur Schichtübergabe außerhalb 
der Arbeitszeit notwendigen Arbeitsaufwands festgestellt, 
hätte es selbst dazu Beweise erheben müssen. Statt dessen 
hat es die von der Verklagten zu vertretenden Mängel in der 
Arbeitsorganisation kurzerhand der Klägerin zum Vorwurf 
gemacht, die außerhalb ihrer Arbeitszeit Arbeitsleistungen 
angeblich ohne Notwendigkeit erbracht habe. Mit den auf 
Veranlassung des Ministers eingeleiteten Veränderungen des 
als kritikwürdig angesehenen Zustandes war diese Version 
jedoch bereits gegenstandslos geworden. Das hätte das Be
zirksgericht bemerken müssen.

Schließlich hat das Bezirksgericht die Rechtsprechung des 
Obersten Gerichts nicht korrekt beachtet. Die von ihm ge
nannte Entscheidung des Obersten Gerichts vom 20. Novem
ber 1973 - Za 19/73 - (OGA Bd. 8 S. 63; Arbeit und Arbeits
recht 1974, Heft 5, S. 150) betrifft die Schichtübergabe zwi
schen Schichtleitern besonders durch Informationsaustausch. 
Sie geht davon aus, daß keine 'besonderen Anforderungen an 
die Schichtübergabe gestellt werden, die das hierfür übliche 
Maß überschreiten. Die Klägerin hat jedoch keine Leitungs
verantwortung. Der Umfang ihrer bei Schichtübergabe not
wendigen Arbeitsaufgaben betraf nicht nur den Informa
tionsaustausch, sondern überstieg das zu akzeptierende Maß 
geringfügiger Überlappungen bei weitem. Der vom Ober
sten Gericht entschiedene Streitfall wies also andere Merk
male auf, die es nicht gestatten, das Ergebnis einfach auf 
den vorliegenden Fall zu übertragen.

Von seiner Rechtsposition aus hat sich das Bezirksgericht 
mit der Höhe der Forderung nur für einen begrenzten Zeit
raum beschäftigt. Deshalb kann der Streitfall im Kassations
verfahren noch nicht abschließend entschieden werden. Viel
mehr müssen Feststellungen zum Umfang der Überstunden
arbeit und zur Höhe der Vergütung für den gesamten Zeit
raum getroffen werden. Die Klägerin hat hierfür Berechnun
gen vorgelegt, die nach Zurückverweisung des Streitfalles an 
das Bezirksgericht zu prüfen sind.

Nach alledem war das Urteil des Bezirksgerichts wegen 
Verletzung des Gesetzes durch unrichtige Anwendung der 
§§ 172 ff. AGB aufzuheben. Der Streitfall war, da eine wei
tere Sachaufklärung zur Höhe der. Forderung der Klägerin 
erforderlich ist, an das Bezirksgericht zurückzuverweisen.

Familienrecht
§§ 19, 20 FGB; §§ 2 Abs. 2, 45 Abs. 3, 52 Abs. 2 ZPO.
In Unterhalts verfahren sind Voraussetzungen für die Schät
zung des Einkommens des Verpflichteten nur dann gegeben, 
wenn keine Möglichkeiten der genauen Ermittlung bestehen. 
Das kann z. B. der Fall sein, wenn der Aufenthalt der betref
fenden Prozeßpartei imbekannt ist oder eine Vernehmung 
als Prozeßpartei im Wege der Rechtshilfe nicht möglich ist. 
OG, Urteil vom 30. September 1986 - OFK 21/86.


